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E Seit der Wiedervereinigung erlebt die Ver-

bundausbildung eine Renaissance. Im Rahmen

des Jugendsofortprogramms gilt Verbundaus-

bildung als wichtiges Instrument, um zusätz-

liche Ausbildungsplätze zu erschließen. Dabei

hebt sich ein organisatorisches Element be-

sonders hervor: die Koordinierung von Ver-

bünden als besondere Dienstleistung.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist – ebenso
wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesanstalt für Arbeit (IAB) – seit 1999 im Rahmen der
Begleitforschung zum „Sofortprogramm der Bundesregie-
rung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit – Ausbildung,
Qualifizierung und Beschäftigung Jugendlicher“ aktiv. Im
Jahre 2001 lag der Schwerpunkt der Erhebungen des BIBB
auf der Analyse von Maßnahmen zur Förderung von loka-
len und regionalen Projekten zur Ausschöpfung und Er-
höhung des betrieblichen Lehrstellenangebots (Artikel 2).1

Darüber hinaus wurden Projekte und Maßnahmen zur so-
zialen Betreuung und zur Hinführung von benachteiligten
Jugendlichen an Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen (Artikel 11) untersucht.2 Aufgabe der Begleitfor-
schung des BIBB ist es, innovative Ansätze und Aktivitäten
zur Unterstützung und Verbesserung der Integration Ju-

gendlicher in die Berufsausbildung zu erfassen und zu be-
schreiben.
Im Mittelpunkt der Erhebungen stehen 21 ausgewählte Ar-
beitsamtsbezirke (6 in den neuen Bundesländern und 15 in
den alten Bundesländern3), in denen exemplarisch die Um-
setzung der oben genannten Artikel des Programms analy-
siert werden soll. Die Analysen, die keinen repräsentativen
Ansatz verfolgen, sollen neben der reinen (quantitativen)
Datensammlung auch Informationen über Projekte und
Maßnahmen zusammentragen, die beispielsweise im Rah-
men von Tagungen oder durch Publikationen einer breiten
und interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Auf diese Weise soll der Transfer von nachahmens-
werten Projekten und Maßnahmen gefördert werden.
Nachfolgend wird aus der Begleitforschung des BIBB zu
Artikel 2 berichtet.

Die Zielsetzung von Artikel 2

Durch Maßnahmen und Projekte zu Artikel 2 des Sofort-
programms hat sich die Bundesregierung 1999 das Ziel ge-
setzt, das betriebliche Ausbildungsangebot auszuschöpfen
und zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze zu gewin-
nen. Zielgruppe sind noch nicht vermittelte Bewerberinnen
und Bewerber um Ausbildungsplätze sowie Jugendliche,
die im Rahmen des Programms eine außerbetriebliche Aus-
bildung beginnen.4 Die Förderung regionaler Ausbildungs-
verbünde sowie die Aktivierung von Betrieben mit auslän-
dischen Inhabern, Unternehmen in neuen technikintensi-
ven Branchen und von neu gegründeten Betrieben bilden
das Spektrum an Maßnahmen, die je nach Bedarf in den
Arbeitsamtsbezirken zum Einsatz kommen können. Darü-
ber hinaus bietet Artikel 2 den Rahmen für den Einsatz von
Ausbildungsplatz-Akquisiteuren, die – zumeist bei den
Kammern angesiedelt – in den Betrieben der Region um
die Einrichtung zusätzlicher Ausbildungsplätze werben. 

Zur bundesweiten Umsetzung von Artikel 2

Seit Beginn des Sofortprogramms im Jahre 1999 wurden
insgesamt 784 Projekte und Maßnahmen nach Artikel 2
beantragt und gefördert. Waren es 1999 insgesamt 268
Projekte, so ging die Zahl der im Folgejahr beantragten
Maßnahmen stark zurück (169). Im Jahr 2001 wurde dann
mit 347 neu geförderten Projekten das Engagement zur
Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze wieder erheblich
gesteigert. 
664 Projekte (85 Prozent) entfielen auf die alten Bundes-
länder und 120 (15 Prozent) auf die neuen Bundesländer
einschließlich Berlin. Daraus wird deutlich, dass Maßnah-
men nach Artikel 2 in den alten Ländern eine wesentlich
größere Rolle spielen als in den neuen Bundesländern. Eine
Verschiebung der Schwerpunktsetzungen im Jahre 2001
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wird an der Zunahme an Projekten zur Schaffung zusätz-
licher Ausbildungsplätze in technikintensiven Branchen
und für Benachteiligte erkennbar. Hingewiesen sei an die-
ser Stelle auf die Vielzahl geförderter Projekte, die in der
Statistik unter der Kategorie „Mischformen“ zusammenge-
fasst sind (vgl. Tabellen 1 und 2). Hier wird deutlich, dass
ein Großteil der Projekte nicht ausschließlich ein einziges

Ziel verfolgt, sondern vielfach Maßnahmen gebündelt wer-
den, so wie es in den Richtlinien für das Sofortprogramm
auch vorgesehen ist. Sehr häufig wurden beispielsweise
Lehrstellenakquisen für bestimmte Zielgruppen und/oder
in bestimmten Wirtschaftbereichen durchgeführt. Die Lauf-
zeit der nach Artikel 2 geförderten Projekte liegt zwischen
einem und drei Jahren. 

Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen und Projekte
wurden insgesamt 42 534 zusätzliche Lehrstellen gewonnen.
Insgesamt gesehen lässt sich also für Projekte und Maßnah-
men nach Artikel 2 eine sehr positive Bilanz ziehen. 

Zur Umsetzung in den ausgewählten Arbeits-
amtsbezirken

In 17 von den für die Begleitforschung ausgewählten 21
Arbeitsamtsbezirken wurden seit Beginn des Sofortpro-
gramms rund 50 Projekte nach Artikel 2 durchgeführt.6

Schwerpunktmäßig handelt es sich dabei um die Initiie-
rung und Betreuung von Ausbildungsverbünden (20 Pro-
jekte), die Akquisition von Lehrstellen (19 Projekte) und
die Unterstützung von Betrieben in Ausbildungsfragen (12
Projekte), dem so genannten externen Ausbildungsmana-
gement.7

Im Folgenden werden Projekte im Rahmen von Verbund-
ausbildung näher betrachtet.

Die Koordinierung von Verbundausbildung

Von den 20 Verbundprojekten, die in den ausgewählten
Arbeitsamtsbezirken seit Beginn des Sofortprogramms ge-
fördert wurden, hebt sich in drei Projekten8 eine organisa-
torische Besonderheit hervor, die in den bisherigen Unter-
suchungen zur Verbundausbildung noch wenig Beachtung
gefunden hat: die Koordinierung der im Verbund zusam-
mengefassten Betriebe als besondere Dienstleistung. Vor
allem für die kleinen und jungen Unternehmen der IT- und
der Medienbranche, die oftmals über keinerlei Erfahrungen
mit der dualen Berufsausbildung verfügen, ist eine orga-
nisatorische Unterstützung vor Ausbildungsaufnahme und
während der Ausbildung wichtig. Denn obwohl nicht we-
nige dieser Unternehmen ein hohes Maß an Bereitschaft
zur Ausbildung des eigenen Fachkräftebedarfs mitbringen,
bilden sie letztendlich doch nicht aus, insbesondere weil
ihnen die grundlegenden Informationen fehlen. Mit den
richtigen Argumenten und einem maßgeschneiderten
Hilfsangebot können diese Firmeninhaber aber oftmals
überzeugt werden, in die duale Ausbildung einzusteigen.

Bei den Projekten aus der Begleitforschung des BIBB, die
sich schwerpunktmäßig der Koordinierung von Verbund-

Tabelle 1  Projekte und Maßnahmen, die zwischen 1999 und 2001 nach Artikel 2
des Sofortprogramms gefördert wurden

1999 2000 2001
neue 
Lehrstellen ... West Ost BRD West Ost BRD West Ost BRD ∑

durch neue Verbünde 34 11 45 9 5 14 27 20 47 106

durch Förderung 
bestehender Verbünde 16 4 20 7 6 13 10 3 13 46

in ausländischen 
Betrieben 24 3 27 9 0 9 17 0 17 53

in technikintensiven 
Branchen 16 0 16 12 1 13 44 4 48 77

bei Existenzgründern 9 0 9 4 0 4 5 1 6 19

Mischformen 84 13 97 44 16 60 82 15 97 254

Unterstützung 
besonderer Gruppen:

Frauen in neue Berufe 2 0 2 8 0 8 8 0 8 18
Benachteiligte 24 2 26 26 0 26 63 3 66 118
ausländische 
Jugendliche 4 3 7 7 0 7 24 2 26 40
Mischformen 18 1 19 8 7 15 19 0 19 53

Summe 231 37 268 134 35 169 299 48 347 784

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Stand Dezember 2001
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Tabelle 2  Lehrstellen, die durch Projekte nach Artikel 2 des Jugendsofortpro-
gramms gewonnen wurden 

1999 2000 2001
neue 
Lehrstellen ... West Ost BRD West Ost BRD West Ost BRD ∑

durch neue Verbünde 224 685 909 148 135 283 137 252 389 1581

durch Förderung 
bestehender Verbünde 564 0 564 466 68 534 182 293 475 1573

in ausländischen 
Betrieben 377 233 610 232 0 232 447 18 465 1307

in technikintensiven 
Branchen 326 0 326 351 7 358 710 42 752 1436

bei Existenzgründern 167 0 167 157 0 157 324 43 367 691

Mischformen 7005 1097 8102 5315 1133 6448 10815 1815 12630 27180

Unterstützung 
besonderer Gruppen:
Frauen in neue Berufe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benachteiligte 1785 28 1813 513 0 513 1737 26 1763 4089
ausländische 
Jugendliche 131 10 141 402 0 402 547 16 563 1106
Mischformen 1603 10 1613 820 164 984 941 33 974 3571

Summe 12182 2063 14245 8404 1507 9911 15840 2538 18378 42534

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Stand Dezember 2001
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ausbildung widmen, können folgende strukturelle bzw. or-
ganisatorische Aspekte hervorgehoben werden: 

• Die Koordinierungsstelle für Verbundausbildung wurde
durch eine unabhängige Stelle, beispielsweise eine Wirt-
schaftsförderungs-Gesellschaft, eingerichtet. 

• Vom Selbstverständnis her verstehen sich die Koordina-
toren als Dienstleister für kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU). 

• Der Verbundkoordinator überzeugt Betriebe, dass eine
Ausbildung des Fachkräftenachwuchses wichtig ist und
organisiert die Verbundausbildung für die Partner. 

• Bei den Verbünden handelt es sich um eine Auftrags-
ausbildung. Einzelne Ausbildungsabschnitte werden vom
Stammbetrieb (Vertragspartner des Auszubildenden) aus
sachlichen Gründen oder wegen fehlender Kapazität i. d.
R. an andere Betriebe (seltener an Bildungsträger) ver-
geben. 

• Der Verbundkoordinator ist in der Region bekannt und
ist nicht ausschließlich auf aktive Akquise angewiesen,
sondern wird von Firmen direkt angesprochen.

• Die Koordinierungstätigkeiten werden über das Sofort-
programm nach Artikel 2 finanziert. Für die Verbund-
ausbildung selbst werden aber zumeist Mittel aus ande-
ren Programmen beantragt. 

• Diese Form der Dienstleistung für Betriebe ist nicht ge-
eignet, Ausbildungsplätze für Benachteiligte in einem
größeren Umfang zu schaffen.9

Fazit

Verbundausbildung ist nach wie vor ein geeignetes Instru-
ment zur Erhöhung des Ausbildungsplatzangebotes. Insbe-
sondere bei jungen Firmen im IT-, Medien- und Dienstlei-
stungsbereich können oftmals überhaupt nur Ausbildungs-
plätze durch die Einrichtung von Verbundausbildung
gewonnen werden. Die Erfahrungen, die im Rahmen der
Begleitforschung des Sofortprogramms gesammelt wurden,
legen es nahe zu prüfen, ob eine gezielte Förderung von
(unabhängigen) Verbundkoordinatoren – beispielsweise
den städtischen Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften – die
Quantität und Qualität von Ausbildung steigern kann. 

Wesentliche Vorteile einer Verbundkoordinierung durch
eine unabhängige Gesellschaft liegen zum einen in den
vorhandenen marktwirtschaftlichen Kompetenzen, die es
ermöglichen, fundierte Marktanalysen durchzuführen. Wie
die Ergebnisse aus der Begleitforschung zeigen, sind Ar-
beitsmarktanalysen eine wichtige Voraussetzung für gelin-
gende Projektarbeit im Rahmen des Sofortprogramms.10

Vielfach werden allerdings die notwendigen Informationen
eher unsystematisch und auf informellem Wege zusam-
mengetragen – wie eine Evaluationsstudie des BIBB für die
neuen Bundesländer zeigt.11 Zum anderen ist die anzuneh-
mende Neutralität dieser Gesellschaften von Vorteil, da im
Verlauf der Konzeption eines Verbundes immer auch Ent-
scheidungen in Bezug auf die Einbindung von Bildungs-
trägern zwecks Übernahme von Teilen der Ausbildung zu
treffen sind. 
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Jugendlicher (Sofortprogramm-
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abgerufen werden.

8 Neue Chancen für Jugendliche
in Ausbildungsverbünden bei
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beruht insbesondere auf der 
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